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1 Aufgabenstellung 

In der Stadt Birkenfeld soll zwischen der B 41 im Süden und der Bebauung entlang der 

Saarstraße (B 269) im Norden der Bebauungsplan �In der Pfarrbitz� aufgestellt werden. Das 
Plangebiet liegt zwar nicht innerhalb der Kartierkulisse der offiziellen landesweiten Biotopkar-
tierung, d.h. wurde nicht als schutzwürdiges Biotop klassifiziert, da eine aktuelle Einstufung 
(eventuell auch nur einzelner Teilbereiche) als gesetzlich geschütztes Biotop im Sinne des 
§ 15 LNatSchG RLP (FFH-LRT 6510) jedoch nicht ausgeschlossen werden konnte, sollen 
aktuelle Geländekartierungen Grundlage für eine Bewertung des möglichen Schutzstatus 

geben.  
 
Nach dem neuen Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) vom 6. Oktober 2015 fallen in 
Rheinland-Pfalz zusätzlich zu den Biotopen des § 30 BNatSchG nun auch im Außenbereich 

liegende magere Flachland-Mähwiesen des FFH-Lebensraumtyps 6510, welche bis dahin 
keinen Schutzstatus als gesetzlich geschützte Biotope inne hatten, unter den gesetzlichen 
Pauschalschutz (§ 15 LNatSchG).  
 
Laut § 15 Abs. 2 LNatSchG RLP ist es verboten, gesetzlich geschützte Biotope zu beseiti-
gen, zu zerstören, zu beschädigen oder deren charakteristischen Zustand zu verändern. Da 
sich auf der Grundlage einer abschätzenden Geländebegehung im September 2019 durch 

Herrn Schäfer von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Birkenfeld die betroffe-
ne Grünlandfläche als Verdachtsfläche für einen FFH-Lebensraumtyp 6510 zeigte, hat sich 
die Notwendigkeit ergeben, aktuelle Vegetationskartierungen durchzuführen, um die poten-
zielle Betroffenheit eines gesetzlich geschützten Biotops beurteilen zu können.    
 
Mit der Durchführung dieser Vegetationserhebungen wurde das Planungsbüro NEULAND-
SAAR beauftragt. 
 
Bei der Beurteilung und Bewertung des im Gebiet vorkommenden Vegetationsbestandes 
werden die aktuellen Kartieranleitungen der gesetzlich geschützten Biotope

1 und FFH-
Lebensraumtypen in Rheinland-Pfalz2 zugrunde gelegt. 

2 Beschreibung des Untersuchungsgebietes 

 
Das Plangebiet umfasst den westlichen Teil (ca. 2/3) einer größeren, leicht nach Süden 

Richtung B 41 abfallenden zusammenhängenden Grünlandfläche im Auebereich des Zim-
mer- bzw. Stillbaches. Der westlichste Teil des Plangebietes ist bereits bebaut. Die nachfol-
genden Fotos einer Drohnenbefliegung3 sowie der Luftbildausschnitt mit dem eingezeichne-
ten Geltungsbereich auf dem Deckblatt geben einen Überblick über die Gesamtsituation des 
räumlichen Geltungsbereiches im Bereich der zu untersuchenden Wiese. 
  

                                                
1 Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten � Landesamt für Umwelt (2018): Kartieran-
leitung der gesetzlich geschützten Biotope in RLP (Stand 17.04.2020), Bearbeitung: Cordes, U. und 
K.-J. Conze (LökPlan) 
2 Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten - Landesamt für Umwelt (2018): Kartieran-
leitung der FFH-Lebensraumtypen in RLP (Stand 17.04.2020); Bearbeitung: Cordes, U. und K.-J. 
Conze (LökPlan) 
3 Aufgrund der Bitte des Besitzers eines neu gebauten Wohnhauses auf einer an das Plangebiet im 
Westen angrenzenden Grundstücksparzelle wurde dieser Bereich gepixelt.  
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Foto 1: Überblick über die im westlichen Teil von dem Planvorhaben betroffene Grünlandfläche 

 
Von Süden her                                                                             
 

 
Von Westen her                 
 
Im Osten grenzt an den räumlichen Geltungsbereich unmittelbar das Plangebiet des rechts-
kräftigen  Bebauungsplans �Süd-West-Spange I� an. 
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3 Ergebnisse der Geländekartierungen 

3.1 Vegetationserfassungen im September 2019 

Ende September 2019 erfolgte eine erste Begehung der betroffenen Wiesenfläche mit einer 

Erfassung des vorhandenen Pflanzenbestandes. Die Ergebnisse wurden in einem separaten 
Gutachten dokumentiert.  
 
Die Herbstbegehung 2019 kommt zu dem Ergebnis, dass die komplette Fläche insgesamt 

über die Fläche verteilt deutliche Störungen aufweist und anthropogen stark überprägt ist. 

Bei zumindest einem Teil des Bebauungsplangebietes wird davon ausgegangen, dass die in 
der rheinland-pfälzischen Kartieranleitung zur Erfassung von gesetzlich geschützten Bioto-
pen geforderten qualitativen und quantitativen Anforderungen an ein nach § 15 LNatSchG 

gesetzlich geschütztes Biotop (FFH-LRT 6510) erfüllt werden. Eine eindeutige Einstufung 
des Schutzstatus war jahreszeitlich bedingt nicht möglich. Aus diesem Grund wurde empfoh-
len, die Erfassungen zu einem jahreszeitlich günstigeren Zeitpunkt (Mai/Juni) zu ergänzen. 
 

Daher erfolgten im Mai 2020 weitere Vegetationserfassungen, die durch faunistische Kartie-
rungen im Mai und Juli 2020 ergänzt wurden. 

3.2 Geländebegehung im Mai und Juli 2020 

3.2.1 Vegetationserfassungen im Mai 2020 

Die Kartierungen 2020 fanden Anfang Mai (08.05.2020) statt unmittelbar vor dem ersten 
Schnitt4. Der frühe erste (Silage)schnitt erklärt � neben den Beeinträchtigungen durch Ab-
grabungen, Ablagerungen, intensives Befahren und sonstige Bodenstörungen � den hohen 
Anteil an Störzeigern sowie das Vorkommen einer ganzen Reihe von Arten des Intensivgrün-
landes. 
 

Die Mai-Kartierungen erlaubten � neben der Erfassung zusätzlicher Arten, die im Herbstas-
pekt nicht vorhanden sind - eine deutlich bessere Schätzung der jeweiligen Deckungsgrade 
der vorkommenden Pflanzenarten. Insbesondere bezüglich des Anteils der Störzeiger führte 

dies zur Abgrenzung eines zusätzlichen Vegetationsbereiches, so dass im Unterschied zur 
Herbstkartierung 2019 nun in fünf statt ursprünglich vier unterschiedlich ausgebildete Wie-
senbereiche differenziert wird. Zudem kam es - eventuell als Folge der wiederholt extrem 
trockenen Witterungsbedingungen -  in einem Bereich zu einem deutlichen Rückgang der 

(Wechsel-)Feuchtezeiger, was ebenfalls zu einer Änderung der ursprünglichen Abgrenzung 
der Biotoptypen geführt hat.  
 

Wie bei den Kartierungen 2019 zeigte sich das Plangebiet auch 2020 als heterogene, 
durchweg nicht typisch ausgebildete Glatthaferwiese mit insgesamt hohem Anteil an Störzei-
gern und der Bildung von untypischen Dominanzbeständen. Prägend für die gesamte Fläche 

sind häufige und weit verbreitete, oft nitrophile Arten des intensiven Wirtschaftsgrünlandes 

frischer bis (wechsel)feuchter Lagen. Im Vergleich mit den Herbstkartierungen konnte aller-
dings eine ganze Reihe an zusätzlichen lebensraumtypischen Arten sowie von Magerkeits-
zeigern registriert werden. Gefährdete oder einem besonderen Schutzstatus unterliegende 

Arten, floristische Besonderheiten oder bemerkenswerte Pflanzenarten konnten jedoch auch 
bei den aktuellen Vegetationserfassungen 2020 nicht nachgewiesen werden. 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches wurden auf der Grundlage der Geländekartierung im Mai 

2020 insgesamt fünf unterschiedlich ausgebildete Wiesenbereiche differenziert (siehe nach-

                                                
4 Nach Rücksprache mit dem Landwirt wurde mit dem Schnitt gewartet, bis die Vegetationskartierun-
gen abgeschlossen waren, ansonsten wären die Mäharbeiten noch früher erfolgt. 
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folgende Abbildung). Der östlich an den Geltungsbereich anschließende Wiesenabschnitt 

(Pflanzenaufnahme-Nr. 3) liegt im Plangebiet des benachbarten Bebauungsplanes �Süd-
West-Spange I� und wird im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan �In der Pfarrbitz� nicht 

behandelt. 
 
 

Abbildung 1: im Gebiet bei der Mai 2020 - Begehung differenzierte Vegetationsbestände 

 
 
 

Im Folgenden werden die differenzierten Vegetationsbestände beschrieben. Nach den Vege-
tationsbeschreibungen folgt eine Übersichts-Tabelle mit den zusammenfassenden Ergebnis-
sen und Bewertungen der Vegetationserfassungen. 
 
Bei der Darstellung der Artenzusammensetzung der einzelnen abgegrenzten Wiesenberei-
che ist zu beachten, dass sich die aufgeführten Arten dabei stets auf die gesamte Fläche des 

abgegrenzten Biotoptyps beziehen. Im Vergleich zu den im Rahmen von pflanzensoziologi-
schen Vegetationsaufnahmen abgegrenzten Betrachtungsflächen, die bei Wiesen eine Grö-

ße zwischen 5 m² - 25 m² umfassen, ist die Artenzahl daher als überproportioniert zu bewer-
ten. 
 
 
Pflanzenaufnahme Nr. 1: stark gestörte, von der Deckung her kräuterreiche aber ins-

gesamt artenarme Glatthaferfettwiese (EA1) frischer Standorte mit untypischen Domi-

nanzbeständen 
 
Der nordwestliche Wiesenbereich hinter den Gärten der Häuser der Saarstraße zeigte sich 

im Vergleich zu den übrigen abgegrenzten Wiesentypen als artenärmster Bereich. Es domi-
nierte deutlich Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanz), daneben konnten wie bei der 
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Septemberbegehung weitere Gras- und Kräuterarten des intensiven Wirtschaftsgrünlandes 

frischer Standorte (EA1) nachgewiesen werden. Neben charakteristischen Kennarten des 
Verbandes Arrhenatherion kommt Trisetum flavescens subsp. flavescens  (Gewöhnlicher 

Goldhafer) in größeren Deckungen vor. Immer wieder sind flächig über das Gebiet verteilt of-
fene oder mit lediglich lückigem Vegetationsbewuchs bestandene Störstellen, Wagenspuren 
oder andere Bodenverletzungen sowie Bereiche mit deutlichen Bodenverdichtungen zu fin-
den.  
 
Auffallend bei der Maibegehung 2020 war der monotone Blühaspekt mit einer einheitlich gel-
be bzw. weißen Farbe durch das massenhafte Auftreten von Scharfem und Kriechendem 
Hahnenfuß (Ranunculus repens und R. acris) sowie abgeblühtem Löwenzahn (Taraxacum 
sect. Ruderalia), die diesen Wiesenbereich deutlich dominieren (siehe nachfolgende Fotos). 
 

Foto 2: hochgrasige Glatthaferfettwiese mit untypischen Dominanzbeständen: Aufnahmefläche 

Nr. 1 

 

 
 
 
Die untypische Dominanz von Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß) und Taraxacum 
sect. Ruderalia (Wiesen-Löwenzähne) und auch die auffällig hohen Flächenanteile von Ra-
nunculus acris (Scharfer Hahnenfuß), Trifolium pratense (Roter Wiesen-Klee), Trifolium 
repens (Weiß-Klee) und Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich) zeigen die deutlichen Störun-
gen und anthropogenen Überprägungen dieses Wiesenabschnittes. Dieser Wiesenbereich 
umfasst einen dicht- und hochwüchsigen, saftigen Fettwiesenbestand, der zwar von der De-
ckung her als kräuterreich zu bezeichnen ist, aber von einigen wenigen Krautarten geprägt 

wird. 
 
Neben Centaurea jacea (Gewöhnliche Wiesen-Flockenblume), die wie bei den Herbstkartie-
rungen als einzige der erfassten lebensraumtypischen Kräuterarten, die für die Ansprache 

des FFH-LRT 6510 ausschlaggebend sind, in höherer Stetigkeit, teils aber auch nur inselhaft 
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verteilt, auftrat, wurden keine weiteren, den FFH-LRT 6510 kennzeichnende Pflanzenarten in 
frequenten Deckungen erfasst. Es kamen zwar weitere lebensraumtypische Arten vor, es 
handelte sich jedoch durchweg um lediglich wenige Exemplare in geringen Deckungen. 
  
Mit Arten wie Sonchus oleraceus (Gewöhnliche Gänsedistel), Tanacetum vulgare (Rainfarn),  
Veronica serpyllifolia (Quendel-Ehrenpreis) und Bellis perennis (Gänseblümchen) treten für 

Wiesen untypische Störzeiger hinzu. Diese sind jedoch mit Ausnahme des Gänseblüm-
chens, das geklumpt auch in höheren Deckungen vorkommt, nur mit einigen wenigen Indivi-
duen vorhanden. Auf trockeneren Störstellen sind inselhaft verteilt Rotes Straußgras (Agros-
tis capillaris) und Rotschwingel (Festuca rubra agg.) zu finden. 
 
Im Bereich dieses Wiesenabschnittes (ca. 0,4 ha) konnten in der Summe der beiden Gelän-
debegehungen im September 2019 sowie im Mai 2020 insgesamt 35 höhere Pflanzenarten 

festgestellt werden. Von diesen sind insgesamt 10 Arten als Störzeiger einzustufen. Hinzu 
kommt die untypische Dominanz einiger Arten. Mit einem mittleren Stickstoffwert von 6,1  
(mittlere Stickstoffzahl nach der Methode von Ellenberg5) ist die Wiese als stark nährstoffbe-
lastet zu bewerten. 
 
Mit Trisetum flavescens subsp. flavescens  (Gewöhnlicher Goldhafer), Bistorta officinalis 

(Schlangen-Knöterich), Euphrasia officinalis (Gemeiner Augentrost) und Phyteuma nigrum 
(Teufelskralle) kommen auch einige Arten des FFH-LRT 6520 (Berg-Mähwiesen) vor, die 

Fläche ist jedoch eindeutig den Glatthaferwiesen zuzuordnen. Die genannten Arten sind in 
Rheinland-Pfalz nicht nur montan verbreitet und daher laut der aktuellen Kartieranleitung zur 
Erfassung gesetzlich geschützter Arten als bewertungsneutral bezüglich der Zuordnung zum 

LRT 6510 oder LRT 6520 einzustufen. 
 
Der Eindruck der Herbstkartierungen konnte bestätigt werden, dass der Kräuteranteil zwar 

bezüglich der Deckung hoch ist, dies jedoch auf einige wenige Arten in untypischen Domi-
nanzbeständen zurückgeht. Insgesamt handelt es sich um eine eher artenarme Ausbildung. 
 
Pflanzenaufnahme Nr. 2: heterogene, arten- und kräuterreiche, wechselfeuchte Glatt-

hafermagerwiese (ED1) mit deutlichen Störungen; teilweise Staunässebereiche 
 

Der unter der obigen Nummer 1 beschriebene Wiesenabschnitt geht nach Osten und Süden 

in deutlich magerere, arten- und kräuterreiche Wiesenflächen über. Der Bestand zeigt sich 

insgesamt niedrigwüchsiger, der Anteil von Obergräsern tritt zu Gunsten von Unter- und Mit-
telgräsern zurück, wobei in diesen Bereichen Holcus lanatus (Wolliges Honiggras) sowie 
Festuca rubra agg. (Artengruppe Rot-Schwingel) dominieren. Die oben beschriebene untypi-
sche Dominanz einiger Arten wie v.a. der Ranunculus-Arten sowie von Taraxacum sect. Ru-
deralia (Wiesen-Löwenzähne) geht deutlich zurück. Diese Arten kommen zwar immer noch 
flächig, inselhaft auch dominierend vor, zeigen allerdings keine flächenhaft dominierenden 
Aspekte mehr.  
 
Stattdessen steigt mit zusätzlichen Arten wie Galium album (Großblütiges Wiesen-Labkraut), 
Knautia arvensis (Wiesen-Knautie), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Saxifraga 
granulata (Knöllchen-Steinbrech), Veronica chamaedrys (Gamander-Ehrenpreis) und Pimpi-
nella major (Große Bibernelle), die in frequenten Deckungen, stellenweise auch dominierend 
zu finden waren, die Zahl von lebensraumtypischen Arten deutlich. Daneben zeigen sich, je-
doch in lediglich geringen Deckungen und Individuenzahlen, weitere lebensraumtypische Ar-
ten wie Alchemilla vulgaris monticola, Leucanthemum vulgare agg. (Artengruppe Gewöhnli-
che Margerite) und Malva moschata (Moschus-Malve) sowie Magerkeitszeiger, als deren 
Vertreter beispielsweise Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume) und Luzula 
campestris (Feld-Hainsimse) zu nennen sind.   
 

                                                
5 H. Ellenberg et al. (1992): Zeigerwerte der Pflanzen in Mitteleuropa. 3., erweit. Aufl. 
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Das Auftreten von typischen (Wechsel-)Feuchte- und - im Bereich von kleinflächigen Senken 
und vernässten Verdichtungsstellen mit Staunässe - auch Nässezeigern zeigt einen Wechsel 
der Bodenfeuchtebedingungen. Hier sind Arten wie Achillea ptarmica (Sumpf-Schafgarbe), 
Bistorta officinalis (Schlangen-Knöterich), Filipendula ulmaria (Mädesüß), Lysimachia 
nummularia (Pfennigkraut), Myosotis scorpioides (Sumpf-Vergissmeinnicht), Silene flos-
cuculi (Kuckucks-Lichtnelke) oder Ranunculus flammula (Flammender Hahnenfuß) zu nen-
nen. Teilweise handelt es sich um weitere lebensraumtypische Arten, mit Arten wie Persica-
ria lapathifolia lapathifolia (Ampfer-Knöterich), der stellenweise in hohen Deckungen auftritt, 
aber auch um Störzeiger. 
 
Die nachfolgenden Fotos geben einen Eindruck dieses Wiesenabschnitts wieder, wenn auch 
die arten- und blütenreiche Ausbildung aufgrund des relativ früheren Aufnahmezeitpunktes 

nicht erkennbar ist.  
 

Foto 3: arten- und kräuterreiche Glatthafermagerwiese mit deutlichen Störungen: Aufnahme-

fläche Nr. 2 

 

 
 
 
Der deutlich erhöhte Anteil an lebensraumtypischen Arten sowie an Magerkeitszeigern spie-
gelt sich deutlich auch in dem mittleren Stickstoffwert (mittlere Stickstoffzahl nach der Me-
thode von Ellenberg) wider, der zwar mit 5,3 immer noch im relativ nährstoffreichen Bereich 

liegt, jedoch im Vergleich zu dem unter der Aufnahme-Nr. 1 beschriebenen Wiesenabschnitt 
deutlich niedriger ausfällt. 
 
Wie schon bei der Herbstkartierung 2019 wurde auch bei den aktuellen Kartierungen 2020 
eine ganze Reihe von (im Vergleich zum Herbst 2019 auch zusätzlichen) Störzeigern gefun-
den und es existiert eine Vielzahl an offenen Störstellen mit fehlendem oder nur lückigem 

Vegetationsbewuchs (siehe nachfolgendes Foto). 
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Foto 4: immer wieder eingestreute Störstellen im Bereich der 

Aufnahmefläche Nr. 2 

 
 
 
Aufgrund des hohen Anteils an Magerkeitszeigern, die im Herbstaspekt nicht erkennbar wa-
ren, wird dieser Wiesenbereich � abweichend von der ursprünglichen Einstufung als Fettwie-
se - als arten- und kräuterreiche Glatthafer-Magerwiese wechselfeuchter Standortbedingun-
gen mit eingestreuten Staunässebereichen eingestuft, die allerdings über die Fläche verteilt 

deutlich anthropogene Störungen und Überprägungen zeigt. Das festgestellte Artinventar 
lässt die eindeutige Zuordnung zu einer Glatthaferwiese (Arrhenatheretum elatioris) magerer 
Standorte (ED1) zu.   
 
Im Bereich dieses Wiesenabschnittes (ca. 0,9 ha) konnten in der Summe der beiden Gelän-
debegehungen im September 2019 sowie im Mai 2020 insgesamt 62 höhere Pflanzenarten 

festgestellt werden. Von diesen sind insgesamt 15 Arten als Störzeiger einzustufen. 
 
Pflanzenaufnahme Nr. 4: stark gestörte, kräuter- und auch relativ artenreiche Glattha-

ferfettwiese (EA1) wechselfeuchter Standorte mit untypischen Dominanzbeständen 
 
Nach Südwesten nehmen die Störungen wieder deutlich zu, was sich in dem monotonen 
Blühaspekt, der wie auf der Aufnahmefläche 1 auf einige wenige, deutlich dominierende Ar-
ten (Taraxacum sect. Ruderalia (Wiesen-Löwenzähne), Ranunculus acris (Scharfer Hahnen-
fuß) und Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)) zurückgeht, manifestiert (siehe nach-
folgende Fotos). Wie bei der Aufnahme-Fläche Nr. 1 überwiegen die Obergräser (vor allem 
Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanz)), jedoch zeigt auch Lolium perenne (Ausdau-
erndes Weidelgras) hohe Deckungen. Die Artenzusammensetzung ist bezüglich der Feuch-
tebedingungen vergleichbar mit dem zuvor beschriebenen Wiesenbereich, d.h. auch hier 
sind (Wechsel-)Feuchtezeiger vorzufinden. Es kommen zwar auch hier lebensraumtypische 
Arten vor, im Vergleich zu dem zuvor beschriebenen Wiesenbereich jedoch in deutlich gerin-
gerer Anzahl und Individuendichte. In frequenten Deckungen kommt neben den Gräsern Ar-
rhenatherum elatius (Glatthafer), Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanz) und Tri-
setum flavescens subsp. flavescens (Gewöhnlicher Goldhafer) lediglich Galium album 
(Großblütiges Wiesen-Labkraut) stetig, teilweise auch in Dominanzbeständen vor. Centaurea 

jacea (Gewöhnliche Wiesen-Flockenblume) und Pimpinella major (Große Bibernelle) zeigen 
über die Fläche verteilt lediglich inselhaft verteilt höhere Deckungsgrade.  
 
Im Vergleich zur Herbstkartierung 2019 zeigt sich der Flächenanteil an Störzeigern (vor al-
lem die untypischen Dominanzbestände einiger weniger Arten) in einem deutlich höheren 

Bereich (siehe nachfolgendes rechtes Foto). Zudem kam es zu neuerlichen Eingriffen und 
Vegetationszerstörungen (siehe nachfolgendes linkes Fotos).    
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Foto 5: stark gestörte, kräuterreiche Glatthafermagerwiese mit untypischen Dominanzbestän-

den: Aufnahmefläche Nr. 4 

 
 
 
Im Bereich dieses Wiesenabschnittes (ca. 0,2 ha) konnten in der Summe der beiden Gelän-
debegehungen im September 2019 sowie im Mai 2020 insgesamt 45 höhere Pflanzenarten 

festgestellt werden, viele Arten waren jedoch nur mit wenigen Exemplaren vertreten. Insge-
samt 10 Arten sind als Störzeiger einzustufen, die allerdings flächenmäßig diesen Wiesenbe-
reich dominieren.  
 
In dem mittleren Stickstoffwert von 5,3 (mittlere Stickstoffzahl nach der Methode von Ellen-
berg) manifestieren sich die ursprünglich mageren Standortbedingungen. Aufgrund des un-
steten Vorkommens von Magerkeitszeigern mit in der Regel nur geringen Deckungen und 
der deutlichen Dominanz nährstoffanspruchsvoller Arten wird dieser Wiesenabschnitt aber 

dennoch den Fettwiesen zugeordnet. 
 
Trotz der deutlichen Störeinflüsse ist die Fläche eindeutig einer Glatthaferwiese (Arrhenathe-
retum elatioris) (EA1) zuzuordnen. 
 
Pflanzenaufnahme Nr. 5: degenerierte, von der Deckung her kräuterreiche, aber arten-

arme Glatthaferfettwiese (EA1) frischer Standorte mit untypischen Dominanzbestän-

den 
 
An das westlich liegende Gewerbegebiet schließt ein stark gestörter, hochgrasiger Fettwie-
senbereich an. Infolge von Erdaufschüttungen sowie sonstigen Boden- und Vegetationsstö-

rungen zeigt sich dieser Wiesenbereich stark gestört und heterogen. Bis auf �Allerweltsarten� 

wie Taraxacum sect. Ruderalia (Wiesen-Löwenzähne) und Trifolium pratense (Roter Wie-
sen-Klee), Ranunculus acris (Scharfer Hahnenfuß), Ranunculus repens (Kriechender Hah-
nenfuß) und Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich), die Dominanzbestände bilden, kommen 
so gut wie keine anderen Krautarten vor. Insbesondere ökologisch hochwertige, lebensraum-
typische Krautarten treten komplett in den Hintergrund. Frequent kommen lediglich die le-
bensraumtypischen Grasarten Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanz) und Arrhena-
therum elatius (Glatthafer) vor. Die inselhaft auf offenen Störstellen geklumpt in höheren De-
ckungen auftretende Luzula campestris (Feld-Hainsimse), in Richtung des nördlich liegen-
den, neu bebauten Wohngrundstücks teilweise auch großflächiger, zeigt die ursprünglich 

mageren Bodenbedingungen des Gebietes. 
 
Auf der ca. 0,1 ha großen Fläche konnten insgesamt 38 höhere Pflanzenarten festgestellt 

werden, von denen 12 als Störzeiger einzustufen sind. Mit einem mittleren Stickstoffwert von 
6,0 (mittlere Stickstoffzahl nach der Methode von Ellenberg) ist auch dieser Wiesenbereich 
als deutlich nährstoffbelastet zu bewerten. 
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Der Eindruck der Herbstkartierung 2019, dass es sich um eine degenerierte Glatthafer-
Fettwiese (EA1) frischer Standorte handelt, kann auf der Basis der Geländearbeiten 2020 
bestätigt werden. Die nachfolgenden Fotos geben einen Eindruck der Fläche. 
 

Foto 6: stark gestörte, hochgrasige Glatthaferfettwiese: Aufnahmefläche Nr. 5 

 
 
 
 

Pflanzenaufnahme Nr. 6: degenerierte, arten- und kräuterarme Glatthaferfettwiese 
(EA1) frischer Standorte 
 
Auf einer größeren Fläche parallel zur B 41 jenseits einer kleinen Böschungskante, teilweise 
sich nach Norden verlängernd, ist ein weiterer stark gestörter Wiesenbereich anzutreffen, der 

im Rahmen der Kartierungen 2020 als zusätzlicher, separat abgegrenzter Wiesenbereich er-
fasst wurde.   
 
Die Fläche zeigt sich insgesamt arten- und blütenarm und wird geprägt von Grasarten des 

intensiven Wirtschaftsgrünlandes. Der flächenmäßige Anteil an Kräutern ist gering. In nen-
nenswerten Deckungen kommen lediglich Taraxacum sect. Ruderalia (Wiesen-Löwen-
zähne), Bellis perennis (Gänseblümchen) und Trifolium pratense (Roter Wiesen-Klee) vor. 
inselhaft geklumpt sind auf Störstellen Draba verna (Frühlings-Hungerblümchen), in verdich-
teten Senken Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß) und Persicaria lapathifolia lapa-
thifolia (Ampfer-Knöterich) zu finden. Als einzige lebensraumtypische Kräuterart, die zumin-
dest inselhaft verteilt in nennenswerten Deckungen anzutreffen ist, ist Centaurea jacea (Ge-
wöhnliche Wiesen-Flockenblume) zu nennen. Von allen anderen Kräuterarten sind lediglich 

einige wenige, über die Fläche verstreute Exemplare zu finden. Bei den in den beiden nach-
folgenden Fotos zu erkennenden weiß blühenden Kräutern handelt es sich schwerpunktmä-

ßig um Bellis perennis (Gänseblümchen), daneben um abgeblühte Samenstände von Ta-
raxacum sect. Ruderalia (Wiesen-Löwenzähne). 
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Foto 7: arten- und kräuterarme Glatthaferfettwiese: Aufnahmefläche Nr. 6 

 
 
 
Es wurden insgesamt 40 höhere Pflanzenarten nachgewiesen, wobei es sich jedoch schwer-
punktmäßig � insbesondere bei den frequent vorkommenden Arten - um Grasarten handelt. 
Die übrigen, insbesondere Kräuterarten treten lediglich mit (sehr) geringen Deckungen und 
Individuenzahlen auf, so dass die Fläche als artenarm angesprochen wird. 13 Arten sind als 
Störzeiger einzustufen. Mit einem mittleren Stickstoffwert von 6,0 (mittlere Stickstoffzahl 
nach der Methode von Ellenberg) zählt dieser Wiesenbereich zu den nährstoffreichen Wie-
sen. 
 
Auch dieser Wiesenbereich wird als degenerierte Glatthafer-Fettwiese (EA1) bewertet.  
 
 
 
Tabellarische Darstellung der Ergebnisse der Vegetationskartierungen. 
 
In der nachfolgenden Tabelle sind sowohl die im Rahmen der September- als auch der Mai-
Geländebegehung erfassten Pflanzenarten - differenziert nach den fünf gegeneinander ab-
gegrenzten Wiesenbereichen - dargestellt. Neben einer Auflistung der Arten beinhaltet die 
Tabelle auch eine Schätzung der jeweiligen Häufigkeit/des jeweiligen Deckungsgrades sowie 

den artspezifischen Stickstoff-Zeigerwert nach Ellenberg. Die aufgeführten Arten beziehen 

sich dabei stets auf die gesamte Fläche des abgegrenzten Biotoptyps. Im Vergleich zu den 
im Rahmen von pflanzensoziologischen Vegetationsaufnahmen abgegrenzten Betrachtungs-
flächen, die bei Wiesen eine Größe zwischen 5 m² - 25 m² umfassen, ist die Artenzahl daher 
als überproportioniert anzusehen. 
 
Bezüglich der Häufigkeit/des Deckungsgrades wurden folgende Klassen gebildet: 
 
r = Einzelindividuen 
s = wenige Individuen an über das Gebiet verteilten Stellen 
f = frequent/häufig, viele Individuen über das gesamte Gebiet verteilt 
d = dominant 
l = an einigen Stellen geklumpt (gehäuft (fl) oder dominant (dl)) 
 
Zur besseren Orientierung wurden die zur Einstufung eines FFH-LRT 6510 relevanten le-
bensraumtypische Arten sowie die Störzeiger farblich hervorgehoben. Die Farbzuweisungen 

werden im Folgenden erläutert. 
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Lebensraumtypische Arten und Störzeiger
6 

 
 =  lebensraumtypische Arten, die für die Kartierung des LRT 6510 in RLP ausschlag-

gebend sind 
 

 

 =  weitere lebensraumtypische Arten des LRT 6510 und des LRT 6520, die in RLP 
ausschließlich bei der Erhaltungszustandsbewertung zu berücksichtigen sind  

 
 

 =  Störzeiger nach der Kartieranleitung RLP: Stickstoff-, Beweidungs-, Brache- und 
Neuansaatzeiger 

 
 

 =  sonstige Störzeiger (Bodenverdichtungs- und Übernutzungszeiger, Lückenbüßer, 

Trittzeiger, etc.) oder für Glatthaferwiesen untypische Arten  
 
 

Tabelle 1: Vegetationsbestand des Plangebietes 

Vegetationsbestand des Bebauungsplangebietes �In der Pfarrbitz� 

 Häufigkeit/Deckungsgrad in den 

einzelnen Flächen 

Aufnahmenummer N* 1 2 4 5 6 

Deckungsgrad der Gesamtfläche gemittelt (in %)   90 90 90 100 90 

Arten       

Achillea millefolium  (Gem. Wiesen-Schafgarbe) 5   s  s s s 

Achillea ptarmica (Sumpf-Schafgarbe) 2   s s    

Agrostis capillaris (Rotes Straußgras) 4 fl s s    

Ajuga reptans (Kriechender Günsel)  6 s s s s s 

Alchemilla vulgaris monticola 4  s s   

Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanz) 7 d s f f f 

Anthoxanthum odoratum (Gewöhnliches Ruchgras) X f s f  f f 

Anthriscus sylvestris (Wiesen-Kerbel)*1 8 s       s 

Arrhenatherum elatius (Glatthafer)  7 f f f f f 

Bellis perennis (Gänseblümchen) 6 s, fl s s s f 

Bistorta officinalis (Schlangen-Knöterich) 5 s  s, fl s, fl r  s 

Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume) 2   s      

Cardamine pratensis (Wiesen-Schaumkraut) x s f s s  

Centaurea jacea  (Gewöhnliche Wiesen-Flockenblume)  x f (fl) f s, fl s s, fl 

Cerastium holosteoides (Gewöhnliches Hornkraut) 5 s  s s s 

Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel) 7     s 

Cirsium vulgare (Gewöhnliche Kratzdistel) 8   s     s 

Colchicum autumnale (Herbst-Zeitlose) x  r    

                                                
6 Kartieranleitung der gesetzlich geschützten Biotope in RLP, Stand 17.04.2020 
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Vegetationsbestand des Bebauungsplangebietes �In der Pfarrbitz� 

 Häufigkeit/Deckungsgrad in den 

einzelnen Flächen 

Aufnahmenummer N* 1 2 4 5 6 

Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras)  6 f f f f f 

Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele) 3   s s, fl    

Draba verna (Frühlings-Hungerblümchen) 2  s s  s, fl 

Euphrasia officinalis (Gemeiner Augentrost) 4  s    

Festuca pratensis (Wiesen-Schwingel)  6 f f f f f 

Festuca rubra agg. (Artengruppe Rot-Schwingel) X s, fl f, dl s, fl fl d 

Ficaria verna (Scharbockskraut) 7  s s   

Filipendula ulmaria (Mädesüß)  5   fl s    

Galium album (Großblütiges Wiesen-Labkraut) 5   f, dl f, dl    s 

Heracleum sphondylium (Wiesen-Bärenklau)  8 s s, fl s s s 

Holcus lanatus (Wolliges Honiggras) 5 f d s f   

Hypochaeris radicata (Gewöhnliches Ferkelkraut) 3     s 

Knautia arvensis (Wiesen-Knautie) 4    f s    r 

Lathyrus pratensis (Wiesen-Platterbse)  6 s s      
Leucanthemum vulgare agg. (Artengruppe Gewöhnliche 

Margerite) 3   s  s    

Lolium perenne (Ausdauerndes Weidelgras)  7 s s f f f 

Lotus corniculatus (Gewöhnlicher Hornklee) 3   s   

Lysimachia nummularia (Pfennigkraut) x s s    

Luzula campestris (Feld-Hainsimse) 3  s  s, dl  

Malva moschata (Moschus-Malve) 4   s      

Myosotis scorpioides (Sumpf-Vergissmeinnicht) 5  s    

Persicaria lapathifolia lapathifolia (Ampfer-Knöterich) 8   fl fl s s, fl 

Phleum pratense (Wiesen-Lieschgras)  7 f f f f f 

Phyteuma nigrum (Teufelskralle) 4  f  r s 

Pimpinella major (Große Bibernelle)  6   f s, fl s   

Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich)  X f f s f f 

Poa pratensis (Wiesen-Rispengras)  X f f f f f 

Poa trivialis (Gemeines Rispengras) X f s f f f 

Potentilla anserina (Gänse-Fingerkraut) 7   s     s 

Ranunculus acris (Scharfer Hahnenfuß)  X f, dl f f, dl d s 

Ranunculus flammula (Flammender Hahnenfuß) 2  s s   

Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)  7 d f f, dl f, dl s, fl 

Rumex acetosa (Wiesen-Sauerampfer)  6 s, fl s s s s 

Rumex obtusifolius (Stumpfblättriger Ampfer)  9   s    s s 

Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf) 5  fl    
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Vegetationsbestand des Bebauungsplangebietes �In der Pfarrbitz� 

 Häufigkeit/Deckungsgrad in den 

einzelnen Flächen 

Aufnahmenummer N* 1 2 4 5 6 

Saxifraga granulata (Knöllchen-Steinbrech) 3  s, fl  s s 

Scorzoneroides  autumnalis (Herbst-Löwenzahn)  5   s   s  

Silene flos-cuculi (Kuckucks-Lichtnelke) x  s    

Sonchus oleraceus (Gewöhnliche Gänsedistel) 8 s s s s s 

Stellaria graminea (Gras-Sternmiere)  3 s  s   

Tanacetum vulgare (Rainfarn)  5 s s   s s 

Taraxacum sect. Ruderalia (Wiesen-Löwenzähne)  8 d f d f f 

Trifolium pratense (Roter Wiesen-Klee)  X f, dl f f f f 

Trifolium repens (Weiß-Klee)  6 f, dl f f s  
Trisetum flavescens subsp. flavescens  (Gewöhnlicher Gold-
hafer) 5 f f s s s 

Veronica chamaedrys (Gamander-Ehrenpreis) x  s, dl  s s 

Veronica serpyllifolia (Quendel-Ehrenpreis) 5 s s s   

Vicia cracca (Vogel-Wicke)  X       s  

Vicia hirsuta (Zitter-Wicke) 4  s    

Vicia sativa angustifolia (Schmalblättrige Wicke) x  s    

Vicia sepium (Zaunwicke)  5 s s s   s 

durchschnittlicher Stickstoffwert  6,1 5,3 5,3 6,0 6,0 

Artenzahl 35 62 45 38 40 

* Stickstoffwert nach Ellenberg            *1nur bei dominantem Auftreten als Störzeiger 
 
 
In der nachfolgenden Tabelle erfolgt eine Übersicht über die Anzahl der für die Kartierung 

des LRT 6510 in RLP ausschlaggebenden lebensraumtypischen Arten sowie der Störzeiger. 
 

Tabelle 2: Auswertung bezüglich der Artenzusammensetzung 

Aufnahmenummer 1 2 4 5 6 
Anzahl lebensraumtypische Arten 

inkl. Gräser  6 15 11 8 10 

Anzahl frequenter lebensraumtypischer Arten 
inkl. Gräser  3 6 3 2 2 

Anzahl frequenter lebensraumtypischer Arten 
ohne Gräser  1 4 1 0 0 

Störzeiger 10 15 10 12 13 

Artenzahl ohne Störzeiger 25 47 35 26 27 
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3.2.2 Bewertung des Vegetationsbestandes bezüglich der Einstufung 

als gesetzlich geschütztes Biotop 

Über den gesamten Planungsraum gesehen zeigt sich die Wiese sowohl auf der Grundlage 
der September- als auch der Mai-Begehung zwar von der Flächendeckung her fast durch-
weg kräuterreich, jedoch insgesamt stark gestört und teilweise auch degeneriert mit einer 
hohen Zahl an Ansaat-, Stickstoff-, Stör-, teilweise auch einigen Ruderalisierungszeigern. 
Auffallend ist, dass das Gebiet in weiten Bereichen von untypischen Dominanzbeständen ei-
niger weniger (Allerwelts-)Arten geprägt wird.  
 
Die Artenzahl scheint zwar mit Werten zwischen 35 und 62 Arten (jeweils auf die gesamte 
Fläche des abgegrenzten Biotoptyps bezogen7) zumindest teilweise relativ hoch, jedoch 
spielt hier eine hohe Anzahl an Störzeigern (10-15) eine große Rolle. Nach Abzug der Stör-
zeiger liegt die Artenzahl zwischen 25 und 27 (Flächen Nr. 1, 5 und 6), was als artenarm zu 

bewerten ist, bzw. bei 35 (Fläche Nr. 4) und 47 (Fläche Nr. 2). Zudem sind etliche Arten nur 
mit wenigen Individuen bzw. in sehr geringen Deckungen vorhanden. Oft zeigen lediglich ei-
nige wenige Arten Massen- bzw. Dominanzbestände. 
 
Die Artenzusammensetzung spiegelt auf einem großen Teil offensichtliche Störungen durch 

Bodenbewegungen, -verletzungen und -verdichtungen (wahrscheinlich im Zuge der Bauakti-
vitäten am östlichen und südlichen Rand der Grünlandfläche sowie der Anlage von Kanal-
trassen, intensives Befahren, etc.) und mit N-Werten bis zu 6,1 eine starke Nitrifizierung wi-
der. Um eine wenig bis mäßig gedüngte, magere Ausbildung der Flachland-Mähwiesen han-
delt es sich bis auf die Fläche mit der Aufnahme Nr. 1 nicht.  
 
In Rheinland-Pfalz sind neben den mageren Ausbildungen der Flachland-Mähwiesen jedoch 

auch die Ausbildungen ohne oder mit nur wenigen Magerkeitszeiger als FFH-LRT 6510 zu 
bewerten (Biotoptyp EA1 = Fettwiese), sofern die in der Kartieranleitung zur Erfassung der 
gesetzlich geschützten Biotope genannten Mindestkriterien8 erfüllt werden. 
 
Im Sinne des § 15 LNatSchG werden alle Grünlandflächen als LRT 6510 angesprochen, die 

eindeutig die nachfolgend aufgeführten Mindestkriterien erfüllen: 
 

 A: Kräuteranteil ohne Störzeiger mindestens 20 % 
 B: Störzeigeranteil nicht über 25 % 
 C: Vorhandensein von mindestens 4 Arten des Arrhenatherion auf der Grundlage der 

vorgegebenen Artenliste von lebensraumtypischen Pflanzenarten, die für die Kartie-
rung des LRT 6510 ausschlaggebend sind), von denen mindestens 1 Art frequent 
vorkommt. Insgesamt ist eine Deckung der Arrhenatherion-Arten von über 1% erfor-
derlich. 

 D: maximal 50 % Verbuschung 
  
Im Folgenden sind für die fünf differenzierten Wiesenbereiche die diesbezüglichen Vege-
tations-Bewertungen auf der Grundlage der beiden Geländekartierungen aufgeführt.  
 
D: Eine Verbuschung konnte während der Kartierungen auf keiner der fünf abgegrenz-
ten Flächen festgestellt werden. Das Kriterium der maximal möglichen Verbuschung ist 

daher für die komplette Fläche des Plangebietes erfüllt. 
 

                                                
7 Im Vergleich zu den im Rahmen von pflanzensoziologischen Vegetationsaufnahmen abgegrenzten 
Betrachtungsflächen, die bei Wiesen eine Größe zwischen 5 m² - 25 m² umfassen, ist die Artenzahl 

daher deutlich überhöht. 
8 Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten � Landesamt für Umwelt (2018): Kartieran-
leitung der gesetzlich geschützten Biotope in RLP (Stand 17.04.2020), Bearbeitung: Cordes, U. und 
K.-J. Conze (LökPlan) 
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C: Auf allen fünf abgegrenzten Wiesenbereichen dominieren weit verbreitete, wenig 
standortspezifische, nährstoffanspruchsvolle Arten des intensiven Wirtschaftsgrünlandes 

mit einem � teils deutlichen - Anteil an Störzeigern bzw. gesellschaftsuntypischen Arten 

(Eutrophierungs- und Stör-, teilweise auch Ruderalisierungszeiger). Häufig zeigt der Ve-
getationsbestand untypische Dominanzbestände einzelner Arten. Floristische Besonder-
heiten fehlen und auch wertgebende Magerkeitszeiger kommen - wenn überhaupt - ma-
ximal mit wenigen Exemplaren vor. 
 
Durch das Vorhandensein von mehr als 4 Arten der vorgegebenen Liste von lebens-

raumtypischen Pflanzenarten, von denen mehr als 1 Art frequent vorkommt, kann der 
Vegetationsbestand der Aufnahmeflächen 1, 2 und 4 eindeutig dem Verband der Glatt-

haferwiesen (Arrhenatherion) zugeordnet werden. Die Wiesenbereiche der Aufnahme-
flächen Flächen Nr. 1 und 4 sind jedoch nur schlecht durch Kennarten charakterisiert 
(bei den Kräutern lediglich Centaurea jacea (Fläche 1) bzw. Galium album sowie Centau-
rea jacea und Pimpinella major nur inselhaft (Fläche 4) frequent vorkommend). Lediglich 
ist Aufnahmefläche Nr. 2 zeigt bezüglich der Anzahl an lebensraumtypischen Arten mit 4 

frequent vorkommenden Kräuterarten eine typische Ausbildung auf. Das Mindestkriteri-
um bezüglich der eindeutigen Zuordnung zum Verband Arrhenatherion ist aber bei allen 
drei Flächen erfüllt. 
 
Bei den Aufnahmeflächen 5 und 6 konnte bei den Kräutern keine der vorgegebenen le-
bensraumtypischen Kräuterarten in frequenten Deckungen nachgewiesen werden. In-
nerhalb der Fläche 6 trat lediglich inselhaft verteilt Centaurea jacea (Gewöhnliche Wiesen-
Flockenblume) in höheren Deckungen auf. Lediglich das Vorkommen mehrerer lebensraum-
typischer Grasarten lässt eine Zuordnung zu einer degenerierten Glatthaferwiese zu. Dem-
nach ist für diese beiden Wiesenbereiche das Kriterium C, d.h. die eindeutige Zuordnung 
zum Verband Arrhenatherion, nur sehr eingeschränkt erfüllt. 
 
B: Auf der kompletten Fläche des Geltungsbereiches ist ein auffallend hoher Anteil an 
Störzeigern anzutreffen. Dies bezieht sich vor allem auf die Arten Ranunculus repens 
(Kriechender Hahnenfuß), Taraxacum sect. Ruderalia (Wiesen-Löwenzähne) und Trifolium 
repens (Weiß-Klee) sowie die Grasarten Phleum pratense (Wiesen-Lieschgras) und teilweise 
auch Lolium perenne (Ausdauerndes Weidelgras). Ebenso zeigen Ranunculus acris (Schar-
fer Hahnenfuß) und Trifolium pratense (Roter Wiesen-Klee) untypisch hohe Deckungen und 
treten teils in Dominanzbeständen auf, so dass auch diese als Störzeiger zu bewerten sind. 

Vor allem auf den Flächen Nr. 1, 4 und 5 liegt der flächenmäßige Anteil an Störzeigern bei 
deutlich über 25 %, aber auch auf der Fläche 6 kommt es zu einer Überschreitung des 

Wertes, so dass diese 4 Flächen Kriterium B nicht erfüllen. Die Fläche Nr. 2 zeigt eben-
falls einen hohen Anteil an Störzeigern, dieser liegt jedoch bei einem Deckungsgrad von 
unter 25 %, so dass das Kriterium erfüllt wird.  
 
A: Der Kräuteranteil ohne Störzeiger liegt bezüglich der Deckung auf den Flächen Nr. 

1, 2 und 4  über den geforderten 20%, wobei die Fläche 2 den höchsten Deckungsgrad 

aufweist. Diese Wiesenbereiche erfüllen daher das Kriterium A - im Gegensatz zu den 
beiden Flächen Nr. 5 und 6, die das Kriterium nicht erfüllen. Die Flächen 5 und 6 zeigen 

zwar auch einen hohen Kräuteranteil, dabei handelt es sich jedoch fast ausschließlich 

um Störzeiger.    
 
Die nachfolgende Tabelle stellt die Ergebnisse zur Übersicht dar: 
 
Hierbei bedeutet:      x:  trifft zu          -:   trifft nicht zu         (x):  trifft nur eingeschränkt zu 
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Tabelle 3: Zusammenfassung der Ergebnisse 

Kriterium  Fläche 1 Fläche 2 Fläche 4 Fläche 5 Fläche 6 

A 
Kräuteranteil ohne 

Störzeiger mindestens 

20 % 
x x x - - 

B Störzeigeranteil nicht 

über 25 % - x - - - 

C 
Vorhandensein von 
lebensraumtypische 

Pflanzenarten 
x x x (x) (x) 

D maximal 50 % Verbu-
schung x x x x x 

 
 
Demnach wird lediglich der Wiesenbereich, der unter der Nr. 2 geführt wird, als FFH-LRT 
6510 und demnach als gesetzlich geschütztes, dem Pauschalschutz nach § 15 LNatSchG 

unterliegendes Biotop eingestuft. Aber auch dieser zeigt deutliche anthropogene Störun-
gen und Überprägungen. Seltene, in ihrem Bestand bedrohte, ökologisch besonders be-
deutsame sowie für den Naturhaushalt oder für Wissenschaft und Bildung wichtige 

Pflanzenarten wurden nicht kartiert. Die umfangreichen Störungen spiegeln sich deutlich in 
der Artenzusammensetzung und -verteilung wider. 
 
Auf der Grundlage der Vorgaben der Kartieranleitung für Rheinland-Pfalz (nur mäßige Voll-
ständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen und des lebensraumtypischen Arten-
inventars, hoher Deckungsgrad der Störzeiger, Beeinträchtigungen durch Befahrung, Abgra-
bungen, Bewirtschaftungsfehler (vor allem zu frühe Mahd) wird der Erhaltungszustand als 

mäßig bis durchschnittlich (C) bewertet.  
 
Bei den übrigen Wiesenabschnitten handelt es sich zwar zumindest teilweise (Flächen 

1, 2 und 4) um kräuterreiche Glatthaferwiesen, die allerdings nicht typisch ausgebildet sind 
und wegen des hohen Anteils an Störzeigern (Deckungsgrad > 25 %) nicht die Vorausset-
zungen für einen Pauschalschutz gem. § 15 LNatSchG erfüllen. 

3.2.3 Ausnahmetatbestand und Notwendigkeit von Ausgleichsmaß-

nahmen 

Bezüglich des eine Fläche von knapp 0,9 ha umfassenden Wiesenbereiches mit der Auf-
nahme-Nr. 2 liegt demnach ein Ausnahmetatbestand vor, d.h. für deren unvermeidbare In-
anspruchnahme ist eine Ausnahme nach § 30 Abs. 4 BNatSchG zu beantragen. Eine Aus-
nahmegenehmigung ist nur möglich, wenn ein funktionaler Ausgleich im räumlichen Zusam-
menhang erfolgen kann. Der Verlust dieses ca. 0,9 ha großen Wiesenbereiches ist demnach 
zwingend auszugleichen, wobei grundsätzlich der betroffene Biotoptyp in gleichartiger Weise 
wiederherzustellen ist. Im konkreten Fall  muss daher eine extensiv genutzte Magerwiese 
(ED1), die dem FFH-LRT 6510  entspricht, entwickelt werden. 
 
Der Ausgleich im Rahmen der Ausnahme nach § 30 Abs. 4 BNatSchG kann unter Berück-
sichtigung der Multifunktionalität von Ausgleichsmaßnahmen gleichzeitig als Ausgleich im 
Rahmen der Eingriffsregelung herangezogen werden. 
 
Der flächenmäßige Umfang der notwendigen Ausgleichsmaßnahmen richtet sich nach dem 

Erhaltungszustand der betroffenen Wiese (siehe vorangegangenes Kapitel), potenzieller 
spezifischer Funktionen (siehe nachfolgendes Kapitel 3.2.4) sowie der Bedeutung als faunis-
tische Lebensraum (siehe später folgendes Kapitel 3.2.5). 
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3.2.4 Beurteilung potenzieller spezieller Funktionen für den Naturhaus-

halt, die Biodiversität, den Biotopverbund, als Trittsein oder für 

die funktionale und räumliche Kohärenz von Schutzgebietssyste-

men 

Der in Anspruch genommene gesetzlich geschützte Wiesenbereich zeigt auf der Grundlage 
der durchgeführten umfangreichen Geländeuntersuchungen keine spezielle, nicht ersetzbare 
Ausprägung. Es handelt sich nicht um besondere Strukturen, spezielle standörtliche Gege-
benheiten oder punktuelle Vorkommen sehr seltener oder ökologisch hoch bedeutsamer Ar-
ten, die innerhalb des Naturraumes eine Besonderheit darstellen und im wesentlichen Um-
fang zur floristischen Diversität beitragen, was ein Ausgleich des Verlustes an anderer Stelle 

erschweren oder gar unmöglich machen würde.  
 
Aufgrund der isolierten, quasi innerstädtischen Lage zwischen Wohnbebauungen, gewerbli-
chen Nutzungen sowie der B 41 im Südosten und der B 269 im Nordwesten  kommt dem be-
troffenen Wiesenbereich ebenso wenig eine spezielle Funktion als Trittsteinbiotop, für das 

Biotopverbundsystem oder für die funktionale und räumliche Kohärenz von Schutzgebiets-
systemen zu. 
 
Aufgrund des Fehlens von qualitativ-funktionalen Besonderheiten oder spezifischen ortsge-
bundenen Funktionen sind die von dem Planvorhaben betroffenen gesetzlich geschützten 

Wiesenbereiche nicht als von essenzieller Bedeutung an diesem Standort zu bewerten, so 
dass eine Verlagerung/Neu-Entwicklung an eine andere Stelle aus ökologischer Sicht mög-
lich ist, ohne eine nachhaltige erhebliche Beeinträchtigung des Naturhaushaltes oder einen 
Biodiversitätsschaden zu verursachen. 
 
Von einer nachhaltigen Beeinträchtigung ist bei der Durchführung geeigneter Ausgleichs-
maßnahmen mit einer adäquaten Neu-Entwicklung des betroffenen Biotoptyps im räumlich-
funktionalen Zusammenhang nicht auszugehen. 

3.2.5 Faunistische Erfassungen 

Zur Beurteilung der Bedeutung als faunistischer Lebensraum wurden Ende Mai (30.05.2020) 
sowie Anfang und Mitte Juli 07.07.2020 und 30.07.2020) bei günstigen Witterungsbedingun-
gen (sonnig, trocken, warm, windstill bis schwach windig) faunistische Untersuchungen 
durchgeführt. Hierbei wurden die für Grünland besonders aussagekräftigen Tiergruppen 

Heuschrecken und Tagfalter untersucht. 
 
Da aufgrund der geringen Größe des Geltungsbereiches sowie der mehr oder weniger 
einheitlichen Habitatausstattung unter Berücksichtigung der hohen Mobilität der beiden 

untersuchten Tiergruppen eine Differenzierung des Gebiets in unterschiedliche faunisti-
sche Lebensräume bzw. eine Zuordnung zu den oben beschriebenen differenzierten Bio-
toptypen nicht möglich ist, beziehen sich die folgenden Ausführungen jeweils auf die Ge-
samtfläche des Plangebietes. 

3.2.5.1 Erfassung und Bewertung der Heuschrecken 

Die im Gebiet vorkommenden Heuschrecken wurden zur überschlägigen Beurteilung im 
Rahmen einer Querschnitterfassung an drei Geländeterminen sowohl durch Sichtbeo-
bachtung als auch durch Verhören erfasst. 
 
Bei den Geländebegehungen fiel das Fehlen der Feldgrille (Gryllus campestris) oder auch 
anderer für Magerwiesen wertgebender Heuschreckenarten auf. Als individuenstärkste Arten 
wurden Nachtigall-Grashüpfer (Chorthippus biguttulus) und Große Goldschrecke (Chryso-
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chraon dispar) festgestellt, gefolgt von dem Gemeinen Grashüpfer (Pseudochorthippus pa-
rallelus). Diese traten mit vielen Individuen flächig über das Gebiet verteilt auf. Daneben 
wurden Grünes Heupferd (Tettigonia viridissima) und stellenweise auch Sumpfschrecke 
(Stethophyma grossum) erfasst, allerdings in deutlich geringeren Individuendichten. Der 
Braune Grashüpfer (Chorthippus brunneus) und die Zweifarbige Beißschrecke (Bicolorana 
bicolor) wurden jeweils nur mit Einzelexemplaren im Gebiet registriert. Im Bereich der weni-
gen im Plangebiet oder angrenzend vorhandenen Gehölzen konnte zusätzlich die Strauch-
schrecke (Pholidoptera griseoaptera) erfasst werden. 
 
Die nachfolgende Tabelle listet die im Untersuchungsgebiet nachgewiesen Arten inklusive 
Schutzstatus, Häufigkeit und Bestandsentwicklungstrend auf. 
 
Erläuterung zur Tabelle: 

 

Spaltenüberschriften: 
 

RL =  Rote Liste    RLP = Rheinland-Pfalz     D = Deutschland 
 

Häufigkeit in RLP:  
 

sh = sehr häufig      h = häufig      mh = mäßig häufig 
 

Bestandstrend: langfristig/kurzfristig  
     

= = Bestand gleichbleibend   
(v) = mäßige Abnahme  oder Ausmaß der Abnahme unbekannt 
> = deutliche langfristige Zunahme       ^  = deutliche kurzfristige Zunahme  
 

Häufigkeit im Untersuchungsgebiet: 
 

e = einzelne Exemplare    m = mehrere Exemplare     v = viele Exemplare 
 

Tabelle 4: im Gebiet erfasste Heuschrecken inklusive Schutzstatus, Häufigkeit und Bestands-

entwicklungstrend 

 Art 
RL-RLP 

2019
9
 

RL-D 

2011
10

 

Häufigkeit und Be-

standstrend in RLP
9
 

Häufigkeit 

im Gebiet 

Verbreitung im Untersu-

chungsgebiet 

1 

Nachtigall-
Grashüpfer 

(Chorthippus bi-
guttulus) 

- - sh 
=/= v flächig verbreitet mit vielen 

Exemplaren im Plangebiet 

2 

Große Gold-
schrecke 

(Chrysochraon 
dispar) 

- - mh 
>/^ v flächig verbreitet mit vielen 

Exemplaren im Plangebiet 

3 

Gewöhnliche 

Strauchschrecke 
(Pholidoptera 
griseoaptera) 

- - sh 
=/= m 

mehrere Individuen in den 
im Plangebiet oder an-
grenzend vorhandenen 

Gehölzen 

4 

Gemeiner Gras-
hüpfer (Pseu-
dochorthippus 

parallelus) 

- - sh 
=/(v) v 

flächig verbreitet mit vielen 

oder mehreren Exempla-
ren im Plangebiet 

                                                
9 PFEIFER, M. A., et al.  (2019): Rote Liste und Gesamtartenliste der Geradflügler (Heuschrecken, 
fangschrecken, Ohrwürmer und Schaben) in Rheinland-Pfalz Ministerium für Umwelt, Energie, Ernäh-
rung und Forsten Rheinland-Pfalz (Hrsg.), Bearbeitungsstand 2017 
10 MAAS, S., DETZEL , P. und A. STAUDT (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Heuschre-
cken (Saltatoria) Deutschlands. � Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3) 
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 Art 
RL-RLP 

2019
9
 

RL-D 

2011
10

 

Häufigkeit und Be-

standstrend in RLP
9
 

Häufigkeit 

im Gebiet 

Verbreitung im Untersu-

chungsgebiet 

5 

Grünes 

Heupferd 
(Tettigonia virid-

issima) 

- - sh 
=/= m mehrere Exemplare über 

das Plangebiet verteilt 

6 
Sumpfschrecke 
(Stethophyma 

grossum) 
- - mh 

=/^ e-m 

vereinzelt, an Sonder-
standorten zerstreut mit 
mehreren Exemplaren 

vorkommend 

7 

Brauner Gras-
hüpfer (Chort-
hippus brun-

neus) 

- - sh 
=/(v) e nur Einzelexemplare 

8 

Zweifarbige 
Beißschrecke 

(Bicolorana 
bicolor) 

- - h 
>/= e nur Einzelexemplare 

 
 
Bei den im Gebiet nachgewiesenen Heuschreckenarten handelt es sich fast durchweg um in 
Rheinland-Pfalz sehr häufige oder zumindest häufige und allgemeine verbreitete Arten mit 
stabilen, häufig auch zunehmenden Bestandsentwicklungen und (sehr) gutem Erhaltungszu-
stand. Lediglich die Große Goldschrecke (Chrysochraon dispar) sowie die Sumpfschrecke 
(Stethophyma grossum) werden als mäßig häufig geführt, wobei aber beide Arten bezüglich 

des kurzfristigen Trends eine deutliche Zunahme und auch langfristig gesehen eine deutliche 
Zunahme oder zumindest einen gleichbleibenden Bestandstrend zeigen. 
 
Alle Arten gelten sowohl in Rheinland-Pfalz als auch bundesweit als ungefährdet. Sowohl Ar-
tenzusammensetzung als auch Individuenzahlen sind � unter Berücksichtigung der Habitat-
ausstattung des Gebietes - insgesamt als unterdurchschnittlich zu bezeichnen. Wertgebende 
Arten für Magerwiesen zeigten sich nicht. 
 
Seltene, ökologisch bedeutsame oder einem besonderen Schutzstatus unterliegende 

Heuschreckenarten wurden nicht nachgewiesen. 
 
Sowohl die Individuenzahl als auch die Artenzusammensetzung sind im Vergleich mit ar-
ten- und blütenreichen Magerwiesen des FFH-LRT 6510 als unterdurchschnittlich zu 
bewerten und spiegeln die auf weiten Flächenanteilen artenarme, durch einige wenige 

Arten dominierte Vegetationsausstattung wider. 
 
Eine besondere Bedeutung als Lebensraum für Heuschrecken kommt dem Plangebiet 

nicht zu. 

3.2.5.2 Erfassung und Bewertung der tagaktiven Schmetterlinge 

Wie die Heuschrecken wurden auch die tagaktiven Schmetterlinge im Rahmen einer Quer-
schnitterfassung an drei Geländeterminen im Mai und Juli erfasst. Es erfolgte eine Bestim-
mung der vorkommenden Imagines aus der Entfernung durch Sichtbeobachtung, teilweise 
auch mit Hilfe eines Fernglases (Zeiss Victory SF 10x42). Daneben wurden Schmetterlinge 
mit Schmetterlingsnetzen gefangen, vor Ort bestimmt und unmittelbar danach wieder frei ge-
lassen wurden. 
 
Insgesamt wurden im Untersuchungsgebiet 18 tagaktive Schmetterlingsarten nachgewiesen. 
In der nachfolgenden Tabelle sind die erfassten Arten einschließlich Angaben zu Schutzsta-
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tus, Lebensraum und Vorkommen im Geltungsbereich aufgeführt. Die Häufigkeit im Gel-
tungsbereich wurde über die Erfassungstage gemittelt und zwischen einzelnen (e), mehreren 

(m) und vielen (v) vorkommenden Individuen unterschieden. Bei den Angaben zur Häufigkeit 

wurde aufgrund des Fehlens von regionalen Daten auf die Angaben für die unmittelbar an-
grenzende Pfalz zurückgegriffen. 
 
 
Erläuterungen zur Tabelle: 

 

Spaltenüberschriften: 
 

RL =  Rote Liste    RLP = Rheinland-Pfalz     D = Deutschland 
 

Häufigkeit in RLP:  
 

sh = sehr häufig      h = häufig      mh = mäßig häufig 
 

RL: Rote Liste-Einstufung  
 

V = Vorwarnliste    D = Daten unzureichend  
 
Artenschutzrechtlicher Schutzstatus nach § 7 Absatz 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG:   
 

§ = nach BNatSchG besonders geschützt  
 
Häufigkeit im Untersuchungsgebiet: 
 

e = einzelne Exemplare    m = mehrere Exemplare     v = viele Exemplare 
 

Tabelle 5: Nachgewiesene tagaktive Schmetterlinge inklusive Schutzstatus, Häufigkeit, Le-

bensraum und Vorkommen im Geltungsbereich  

Lfd. 

Nr. 

Wissenschaftli-

cher Name 

Deutscher 

Name 

Häu-

figkeit 

in der 

Pfalz
11

 

RL 

RLP
12

 

RL 

D
13

 

Falterfor-

matio-

nen
14

 

BNatSchG  

§ 7 Absatz 

2 Nr. 13 

und 14  

Häufigkeit im Gel-

tungsbereich 

1 Aglais urticae Kleiner 
Fuchs sh - - Allerwelts-

art - m-e 

2 Aphantopus  
hyperantus 

Schornstein-
feger h - - Windschat-

tenfalter - 
e-m 

zerstreut entlang 
von Gehölzsäumen 

3 Argynnis paphia Kaiserman-
tel mh - - Waldart § 

e 
Einzelfund eines 

zügig durchfliegen-
den Individuums 

                                                
11 SCHULTE, T. et al. (Hrsg.), 2007: Die Tagfalter der Pfalz, Band 1  und 2 - Fauna  und Flora in 
Rheinland-Pfalz, Beiheft 36 und 37 
12 SCHMIDT, A. (2013): Rote Liste der Großschmetterlinge in Rheinland-Pfalz; Hrsg.: Ministerium für 

Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz 
13 REINHARDT, R. und R. BOLZ (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Tagfalter (Rhopalocera) 
(Lepidoptera: Papilionoidea et Hesperioidea) Deutschlands, in: Naturschutz  und Biologische Vielfalt 
70 (3), 2011, Seite 167-194, Bundesamt für Naturschutz bzw.  
RENNWALD, E, SOBCZYK,, T. und A. HOFMANN (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Spin-
nerartigen Falter (Lepidoptera: Bombyces, Sphinges s.l.) Deutschlands, in: Naturschutz und Biologi-
sche Vielfalt 70 (3), 2011, Seite 243-283, Bundesamt für Naturschutz 
14 S. CASPARI u. R. ULRICH, 2008: Rote Liste der gefährdeten Tagfalter (Rhopalocera und Hespe-
riidae) und Widderchen (Zygaenidae) des Saarlandes, in: Ministerium für Umwelt und Delattinia 

(Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Pflanzen und Tiere des Saarlandes, Atlantenreihe Bd. 4, Saarbrücken 
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Lfd. 

Nr. 

Wissenschaftli-

cher Name 

Deutscher 

Name 

Häu-

figkeit 

in der 

Pfalz
11

 

RL 

RLP
12

 

RL 

D
13

 

Falterfor-

matio-

nen
14

 

BNatSchG  

§ 7 Absatz 

2 Nr. 13 

und 14  

Häufigkeit im Gel-

tungsbereich 

4 Coenonympha 
pamphilus 

Kleines 
Wiesenvö-

gelchen 
sh - - Offenland-

bewohner § e 

5 Inachis io Tagpfauen-
auge sh - - Allerwelts-

art - e 

6 
Leptidea 

sinapis/reali/juver
nica* 

Tintenfleck-
Weißling-
Artenkom-

plex 

mh V* D Windschat-
tenfalter - 

m 
zerstreut in Ge-

hölznähe 

7 Maniola jurtina Großes 

Ochsenauge sh - - Offenland-
bewohner - v-m 

8 Melanargia ga-
lathea Schachbrett sh - - Offenland-

bewohner - m 

9 Pieris brassicae Großer 

Kohlweißling mh - - Allerwelts-
art - e 

10 Pieris napi Grünader 

Weißling sh - - Offenland-
bewohner - e 

11 Pieris rapae Kleiner 
Kohlweißling sh - - Allerwelts-

art - m-e 

12 Polyommatus  
icarus 

Hauhechel-
bläuling h - - Offenland-

bewohner § e 

13 Thymelicus 
lineola 

Schwarzkol-
biger Braun-
Dickkopffalter 

h - - Windschat-
tenfalter - m 

 

 

*Die Arten Leptidea sinapis, Leptidea reali und Leptidea juvernica sind äußerst schwierig zu unterscheiden, da 

keine äußerlich erkennbaren Unterscheidungs-Merkmale vorliegen. Da die genaue Artansprache mit dem Tod der 
Tiere verbunden ist, werden bei der Erfassung zum Schutz der Tiere die Arten nicht auf Art-Niveau unterschie-
den, sondern zu dem Artenkomplex Tintenfleck-Weißling zusammengefasst. 
 
 
Die meisten der beobachteten Schmetterlingsarten sind weit verbreitet und kommen häufig 

bis sehr häufig vor, oft handelt es sich um Allerweltsarten. Hierzu zählen Arten wie Großes 
Ochsenauge (Maniola jurtina), die individuenreichste im Gebiet beobachtete Art, sowie Klei-
ner Fuchs (Aglais urticae), Tagpfauenauge (Inachis io), Kleiner Kohlweißling (Pieris rapae) 
sowie Schachbrett (Melanargia galathea). Daneben wurden mit dem Tintenfleck-Weißling-
Artenkomplex, dem Großen Kohlweißling (Pieris brassicae) sowie dem Kaisermantel (Argyn-
nis paphia), von dem jedoch lediglich der Einzelfund eines zügig durchfliegenden Individu-
ums gelang, drei mäßig häufige Arten in dem Gebiet nachgewiesen. Oft konnten nur Einzel-
exemplare oder einige wenige Individuen gesichtet werden.  
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Seltene sowie in Rheinland-Pfalz oder bundesweit gefährdete Arten wurden nicht festge-
stellt. Zu den nach BNatSchG besonders geschützten Arten gehören Kaisermantel (Argynnis 
paphia), Kleines Wiesenvögelchen (Coenonympha pamphilus) und Hauhechelbläuling (Po-
lyommatus icarus), die allerdings jeweils nur mit Einzelindividuen das Gebiet nutzten. Alle 
drei Arten zeigen in Rheinland-Pfalz stabile Bestände. Von einer essentiellen Bedeutung des 

Plangebietes als Lebensraum für diese Arten ist nicht auszugehen. Streng geschützte Arten 

oder Anhang-Arten der FFH-Richtlinie wurden im Gebiet nicht erfasst  
 
Insgesamt ist sowohl die Arten- und Individuenzahl als auch die Artenzusammensetzung als 
unterdurchschnittlich zu bewerten. Auffallend ist insbesondere das Fehlen von für Magerwie-
sen wertgebenden Schmetterlingsarten. Wie bei den Heuschrecken ist dies wohl auf die in 
weiten Bereichen artenarme Vegetationsausstattung und die Dominanz einiger weniger (Al-
lerwelts-)Pflanzenarten zurückzuführen.  
 
Eine besondere Bedeutung als Lebensraum für Schmetterlinge kann dem Plangebiet nicht 

attestiert werden. 

3.2.5.3 Zusammenfassende faunistische Bewertung 

Selten, ökologisch hoch bedeutsame, gefährdete oder Arten, die innerhalb des Naturraumes 
eine Besonderheit darstellen, wurden weder bei den Heuschrecken- noch bei den Schmet-
terlingserfassungen registriert. Für Magerwiesen wertgebende Arten fehlten komplett. Die 
Bedeutung als Lebensraum ist bezüglich der untersuchten Tiergruppen als unterdurch-
schnittlich zu bewerten. Eine besondere, nicht an anderer Stelle ersetzbare Funktion als 
faunistischer Lebensraum kommt dem Plangebiet nicht zu.  

4 Zusammenfassende Bewertung des Plangebietes und 

Beurteilung des Ausgleichsbedarfs 

Unter Berücksichtigung des nur mäßigen bis durchschnittlichen Erhaltungszustands des be-
troffenen FFH-LRT 6510, des Fehlens von spezifischen Funktionen für den Naturhaushalt, 
die Biodiversität, den Biotopverbund, als Trittsein oder für die funktionale und räumliche Ko-
härenz von Schutzgebietssystemen sowie der geringen Bedeutung als faunistischer Lebens-
raum ist eine Verlagerung/Neu-Entwicklung an eine andere Stelle aus fachgutachterlicher 
Sicht ohne nachhaltige erhebliche Beeinträchtigungen möglich.  
 
Das Verhältnis der notwendigen Ausgleichsmaßnahmen wird mit 1:2,5 bewertet. Bei einer 
betroffenen Flächengröße von ca. 0,9 ha ergibt dies eine Fläche von ca. 2,25 ha, auf der ei-
ne FFH-LRT 6510 � Magerwiese neu entwickelt werden muss. 
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